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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 

Merkblatt zum 
Auswahlverfahren für den Förderbereich 

„Dorferneuerung/Boden- und Gebäudemanagement“ 
Dieses Merkblatt enthält die wesentlichen Bestimmungen zum 
Auswahlverfahren für den Förderbereich „Dorferneuerung/Bo-
den- und Gebäudemanagement“ nach der Richtlinie für die 
Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des 
ELER-Programms 2014 bis 2022 und des EURI-Programms in 
Bayern. 

A Auswahlverfahren 
Nur Projekte, die alle Fördervoraussetzungen einhalten und 
mindestens 6 Auswahlpunkte erreichen, nehmen am Aus-
wahlverfahren teil. Die Auswahl erfolgt auf Grundlage einer 
bayernweiten Rangliste. Sie basiert auf der erreichten Punkt-
zahl, die sich aus den Auswahlkriterien für das jeweilige Projekt 
ergibt. Alle Projekte werden einer absteigend sortierten bayern-
weiten Reihung unterzogen. Ausgewählt werden die Projekte 
mit den höchsten Punkten, bis der für die jeweilige Auswahl-
runde vorgegebene Plafond ausgeschöpft ist. 
Anträge, die die Fördervoraussetzungen nicht erfüllen, die Min-
destpunktzahl nicht erreichen oder wegen des ausgeschöpften 
Plafonds nicht berücksichtigt werden können, werden abge-
lehnt. Die Antragsteller haben dann die Möglichkeit, einen er-
neuten Antrag in evtl. abgeänderter Form zu einem späteren 
Einreichungstermin zu stellen. 

B Auswahlkriterien 
Zusammen mit dem Antrag auf Förderung eines Projekts aus 
dem Bereich „Dorferneuerung/Boden- und Gebäudemanage-
ment“ wählt der Antragsteller im Formular „Auswahlkriterien“ 
(Anlage zum Förderantrag) die auf sein beantragtes Projekt zu-
treffenden Kriterien aus. Anträge müssen bis zu dem vorgege-
benen Antragsendtermin beim örtlich zuständigen Amt für 
Ländliche Entwicklung (ALE) eingegangen sein. Danach sind 
keine Änderungen an den beantragten Auswahlkriterien mehr 
möglich. 
Sofern sich ein Projekt aus mehreren förderfähigen Teilprojek-
ten zusammensetzt, ist es für die Vergabe der Auswahlpunkte 

ausreichend, wenn nur ein Teilprojekt die Voraussetzungen für 
die Anerkennung des jeweiligen Auswahlkriteriums erfüllt. 
Damit das örtlich zuständige ALE überprüfen kann, ob die aus-
gewählten Kriterien auf das beantragte Projekt zutreffen, sind 
die beantragten Auswahlkriterien zu begründen bzw. zu bele-
gen (vgl. Spalte „Mögliche Unterlagen bzw. Angaben“ in der 
nachfolgenden Tabelle). Hierfür ist im Formblatt „Auswahlkrite-
rien“ die Spalte „Grundlage“ vorgesehen. Soweit der Platz nicht 
ausreicht, können ergänzende Angaben auf einem Beiblatt ge-
macht werden. Ggf. können auch Hinweise auf Unterlagen aus-
reichend sein, aus denen die Begründung eindeutig hervorgeht. 
Diese Unterlagen sind dann dem Antrag beizufügen und dem 
ALE zur Prüfung vorzulegen. 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass sich bei Nichtaner-
kennung einzelner Kriterien durch das örtlich zuständige ALE 
die vom Antragsteller ermittelte Gesamtpunktzahl verringert. 
Das Formblatt „Auswahlkriterien“ steht als elektronisch ausfüll-
bares Dokument im Internet-Förderwegweiser 
(www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser - Link: Ländliche 
Entwicklung) zur Verfügung. Wenn das elektronische Formular 
verwendet wird, wird eine korrekte Eingabe unterstützt und die 
erreichte Gesamtpunktzahl automatisch ermittelt. Zudem wird 
so die Bearbeitung des Förderantrags durch das ALE erleich-
tert. 
Das vollständig ausgefüllte Formular ist auszudrucken und ab-
schließend vom Antragsteller mit Datum zu unterschreiben. Die 
Funktion des Unterzeichnenden ist anzugeben. 
Neben der erforderlichen Eingabe in der Spalte „Zutreffend“ für 
ein zum Projekt passendes Kriterium und der daraus resultie-
renden maximalen Punktzahl sind in der nachfolgenden Tabelle 
die möglichen zu benennenden Unterlagen aufgeführt bzw. ist 
dargelegt, welche Angaben zur Begründung erforderlich sein 
können. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Auch andere Unterlagen oder Angaben können auf-
geführt werden, wenn diese besser dazu geeignet sind, das 
ausgewählte Kriterium nachvollziehen zu können.  
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Auswahlkriterium Mögliche Unterlagen 

bzw. Angaben 

Maximale 
Punkt-
zahl 

Notwendige Eingabe 
in der Spalte „Zutreffend“ 

1 Strukturelle Kriterien 

1.1 Finanzkraft der Gemeinde/des 
Marktes/der Stadt je Einwohner 
auf Grundlage der letzten Veröf-
fentlichung des Bayerischen 
Landesamts für Statistik (LfSta) 

Letzte Veröffentlichung des 
Bayer. LfSta (nur erforderlich, 
wenn die Finanzkraft pro Ein-
wohner kleiner oder gleich  
800 € ist) 

 8 

Die Finanzkraft pro Einwoh-
ner ist als ganze Zahl (ohne 
Nachkommastellen) einzu-

geben. 

1.2 Demografische Entwicklung auf 
Grundlage der letzten Veröffent-
lichung der Bevölkerungsvo-
rausberechnung des Bayer. 
LfSta auf Landkreisebene (An-
gabe nur bei rückläufiger Bevöl-
kerungszahl erforderlich) 

Letzte Veröffentlichung der Be-
völkerungsvorausberechnung 
des Bayer. LfSta auf Landkreis-
ebene (nur erforderlich, wenn 
der Bevölkerungsrückgang grö-
ßer oder gleich 0 % ist) 

5 

Die Prozentzahl ist als posi-
tive Zahl mit einer Nach-

kommastelle 
einzugeben. 

1.3 Projekt liegt in einem „Raum mit 
besonderem Handlungsbedarf“. 

Auszug aus dem Landesent-
wicklungsprogramm 3 „X“, falls zutreffend. 

1.4 Dauer des Leerstands des Ge-
bäudes. 

Daten aus Einwohnermeldere-
gister der Kommune 
Gebäudeleerstandskataster 6 

Die Anzahl der Jahre ist als 
Zahl mit einer Nachkom-

mastelle einzugeben. 
 
Der Zeitpunkt, seit dem das 
Objekt leer steht, ist zu be-

legen. 

2 Bürgermitwirkung 

2.1 Der Gebäudeabriss ist Bestand-
teil einer Planung, die durch 
oder unter Mitwirkung beteilig-
ter/anliegender Grundstücksei-
gentümer erfolgte. 

Niederschriften über Termine, 
die eine Einbeziehung unmittel-
bar beteiligter/anliegender 
Grundstückseigentümer in den 
Planungsprozess des Projekts 
dokumentieren 

3 

Jeweils „X“, 
falls zutreffend. 2.2 Der Gebäudeabriss ist Bestand-

teil einer Planung, die unter Be-
teiligung der Bürgerinnen und 
Bürger erarbeitet wurde (z. B. in 
Form von offenen Diskussions-
veranstaltungen, Arbeitskrei-
sen). 

Niederschriften über Arbeits-
kreissitzungen, Bürgerver-
sammlungen o. Ä. 

3 
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